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Einleitung 
 
Gemäss § 53 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) umfasst der 
Anhang der Jahresrechnung folgende Dokumente: 

- Ausführungen, in welchen Bereichen infolge übergeordneten Rechts Abweichungen 
gegenüber den allgemeinen Rechnungslegungsgrundsätzen zu verzeichnen sind 

- eine Zusammenfassung der Rechnungslegungsgrundsätzen, einschliesslich der we-
sentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen 

- einen Anlagespiegel, der sämtliche Finanz- und Sachanlagen des Finanz- und Ver-
waltungsvermögens umfasst 

- einen Rückstellungsspiegel 
- einen Beteiligungsspiegel 
- einen Bericht über die Eventualverpflichtungen 
- das ergänzte Budget 
- einen Bericht über die finanziellen Zusicherungen 
- einen Eigenkapitalnachweis 
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Abweichungen von den Rechnungslegungsgrundsätzen infolge übergeordne-
ter Gesetzgebung 
 
Der Gemeindebeitrag an Investitionskosten des öffentlichen Verkehrs nach § 23 des 
Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (öVG, SRL Nr. 775) unterliegt nicht den 
Bestimmungen des FHGV. Die spezialgesetzlichen Bestimmungen von § 23 Abs. 3 
öVG gehen den Bestimmungen von § 30 der FHGV vor. Mithin können Investitions-
kostenbeiträge, welche die Aktivierungsgrenze nach § 30 FHGV nicht erreichen, der 
Investitionsrechnung belastet werden. Im Umkehrschluss können allerdings auch 
Investitionskostenbeiträge, welche die Aktivierungsgrenze nach § 30 übersteigen, 
über die Erfolgsrechnung verbucht werden. Die Gemeinde Udligenswil belastet sämt-
liche Investitionskostenbeiträge der Investitionsrechnung. Gemäss dem Handbuch 
Finanzhaushalt der Gemeinden beträgt die Abschreibungsdauer 30 Jahre. 
 
Im Jahr 2015 wurde für die Finanzierung des Kunstrasenfelds des Fussballclubs Ad-
ligenswil ein Investitionsbeitrag von CHF 100‘000 geleistet. Aktivierte Investitionsbei-
träge werden nach § 34 Abs. 3 FHGV über die Nutzungsdauer des finanzierten In-
vestitionsgutes abgeschrieben. Gemäss Anhang 1 der Verordnung wird für übrige 
Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe usw.) eine Nutzungsdauer von 40 Jahren 
vorgesehen. 
Die tatsächliche Lebenserwartung für ein Kunstrasenfeld liebt jedoch beim Weitem 
nicht bei 40 Jahren. Gemäss § 38 Abs. 2 FHGV ist eine abweichende Nutzungsdauer 
zulässig, wenn übergeordnetes Rechts dies verlangt oder die effektive Lebensdauer 
einer Anlage kürzer ist als im Anhang 1 der Verordnung vorgesehen. Der Gemeinde-
rat erachtet eine Nutzungsdauer von acht Jahren als angemessen. 
 
Weitere Abweichungen zu den Rechnungslegungsgrundsätzen infolge übergeordne-
ter Gesetzgebung bestehen keine. 
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Rechnungslegungsgrundsätze 
 
Verständlichkeit: Der Grundsatz der Verständlichkeit fordert, dass die Informationen 
der Rechnungslegung für fachinteressierte Lesende verständlich und nachvollziehbar 
sind. 
 
Wesentlichkeit: Gemäss dem Grundsatz der Wesentlichkeit sind sämtliche Informa-
tionen im Hinblick auf die Adressaten (Exekutive, Legislative, Fremdkapitalgeber 
usw.) offen zu legen, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind. Informationen sind wesentlich, wenn 
ihr Vorhandensein, ihr Fehlen, ihre Korrektur, ihre fehlerhafte Darstellung die Ent-
scheidung des Nutzers beeinflussen könnten. 
 
Zuverlässigkeit: Für die Zuverlässigkeit müssen die veröffentlichten Informationen 
verlässlich sein. Sie dürfen keine wesentlichen Fehler, Verzerrungen oder Manipula-
tionen enthalten. Aus dem Aspekt der Zuverlässigkeit können folgende Prinzipien 
abgeleitet werden: 

a) Glaubwürdige Darstellung und wirtschaftliche Betrachtungsweise 
b) Willkürfreiheit 
c) Vorsicht 
d) Vollständigkeit 

 
Vergleichbarkeit: Die Vergleichbarkeit ist gewährleistet, wenn die gewählten 
Grundsätze der Rechnungslegung und Budgetierung wie auch die Strukturen der 
Finanzberichterstattung über einen längeren Zeitraum beibehalten werden und damit 
vergleichbar sind. Die Struktur der Darstellung in der Gemeinderechnung wird nur bei 
dauerhaften und wesentlichen Aufgabenänderungen oder bei Änderungen der ge-
setzlichen Grundlagen geändert. 
 
Fortführung: Bei der Rechnungslegung ist davon auszugehen, dass die Tätigkeiten 
der Gemeinde auf Dauer fortgeführt werden. Somit ist die Bilanzierung grundsätzlich 
zu Fortführungswerten und nicht zu Veräusserungswerten vorzunehmen. 
 
Bruttodarstellung: Dem Grundsatz der Bruttodarstellung wird entsprochen, wenn 
Aktiven und Passiven, Aufwände und Erträge sowie Investitionsausgaben und Inves-
titionseinnahmen getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller 
Höhe ausgewiesen werden. Ursächlich zusammengehörende Posten (wie Wertbe-
richtigung auf Vermögenswerte oder Wertberichtigungen auf Forderungen) unterlie-
gen der Bruttodarstellung nicht, da in der Rechnungslegung deren wirtschaftlicher 
Gehalt dargestellt wird. 
 
Stetigkeit: Gemäss dem Grundsatz der Stetigkeit sollen die Grundsätze der Rech-
nungslegung soweit als möglich über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben. 
 
Periodengerechtigkeit: Nach dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit sind alle 
Aufwände und Erträge sowie Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen in der-
jenigen Periode zu erfassen, in welcher sie verursacht werden. Die Bilanz ist als 
Stichtagsrechnung zu führen. Das Rechnungsjahr entspricht gemäss § 45 Absatz 3 
FHGG dem Kalenderjahr. 
  



  Seite 5 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Mit den Bilanzierungsgrundsätzen wird festgelegt, ob ein Sachverhalt zu einem 
Vermögenszugang (Aktivierung) oder zum Ausweis einer Verpflichtung (Passivie-
rung) führt. Diese sind in § 56 FHGG wie folgt geregelt: 
 
Vermögenswerte werden aktiviert, wenn 

a) sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung 
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und 

b) ihr Wert zuverlässig vermittelt werden kann. 
 
Verpflichtungen werden passiviert, wenn 

a) ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, 
b) ein Mittelabfluss zu ihrer Erfüllung sicher oder wahrscheinlich ist und 
c) die Höhe des Mittelabflusses geschätzt werden kann. 

 
Die Bewertungsgrundsätze legen fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz 
zu erscheinen hat. Diese sind in § 57 FHGG wie folgt geregelt: 

- Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. 
- Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüg-

lich der ordentlichen Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrs-
wert bilanziert. 
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Anlagespiegel

 



  Seite 7 

 



  Seite 8 

 



  Seite 9 

 



  Seite 10 

 



  Seite 11 

 



  Seite 12 

 
 

 

 
  



  Seite 13 

Rückstellungsspiegel 

Rechnungsjahr: 2022 Anfangsbestand Neubildung  Auflösung Verwendung 
Umbuchung  

langfr. / kurzfr. 
Endbestand 

Kurzfristige Rückstellungen        

2050 Mehrleistungen Personal  -99'733   -   -   6'500   -   -93'233  

2051 Andere Ansprüche des Personals  -   -20'000   -   -   -   -20'000  

2052 Prozesse  -   -   -   -   -   -  

2053 Nicht versicherte Schäden  -   -   -   -   -   -  

2054 Bürgschaften und Garantieleistungen  -   -   -   -   -   -  

2055 Übrige betriebliche Tätigkeiten  -   -   -   -   -   -  

2056 Vorsorgeverpflichtungen  -   -   -   -   -   -  

2057 Finanzaufwand  -   -   -   -   -   -  

2058 Investitionsrechnung  -   -   -   -   -   -  

2059 Übrige Rückstellungen  -162'694   -   -   43'294   -   -119'400  
        

Total kurzfristige Rückstellungen  -262'427   -20'000   -   49'794   -   -232'633  

Langfristige Rückstellungen       

2081 Langfristige Ansprüche des Personals  -   -   -   -   -   -  

2082 Prozesse  -   -   -   -   -   -  

2083 nicht versicherte Schäden  -   -   -   -   -   -  

2084 Bürgschaften und Garantieleistungen  -   -   -   -   -   -  

2085 Übrige betriebliche Tätigkeiten  -   -   -   -   -   -  

2086 Vorsorgeverpflichtungen  -   -   -   -   -   -  

2087 Finanzaufwand  -   -   -   -   -   -  

2088 Investitionsrechnung  -   -   -   -   -   -  

2089 Übrige Rückstellungen  -   -   -   -   -   -  
        

Total langfristige Rückstellungen  -   -   -   -   -   -  

Total Rückstellungen  -262'427   -20'000   -   49'794   -   -232'633  

Beteiligungsspiegel 
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Angaben über Beteiligungen an Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen  
Name, Sitz 
Rechtsform  

Aktien- bzw. 
Genossen-
schaftskapital 
(CHF / Werte 
des Vorjahres) 

Anteil Gemeinde 
Laufendes Jahr 
resp. Sitze im 
strategischen 
Leitungsorgan 

Anteil Gemeinde 
Vorjahr resp. 
Sitze im strate-
gischen Lei-
tungsorgan 

Buchwert 
(CHF) 

erbrachte Leistungen 
(Zweck, Tätigkeit, Zah-
lungsströme im Berichts-
jahr) 

spezifische Risiken (z.B. 
Haftung, Nachschuss-
pflicht, Solidarhaftung) 

Reporting zur Eig-
nerstrategie 
(es handelt sich jeweils 
um die Jahresberichte 
der Beteiligungen) 

privatrechtliche Unternehmen   

Wohnen am Bächli AG 3‘000‘000 
Anteil: 3'000’000 

Sitz: 1 
Anteil: 3'000’000 

Sitz: 1 
3‘000‘000 

Betrieb von 17 Alters- und 
zwei Pflegewohnungen 

Haftung auf Aktienkapital 
und gewährtes Darlehen 
beschränkt 

Jahresbericht 

öffentlich-rechtliche Unternehmen    

Kindes- und Erwachsenenschutz 
Luzern-Land, Root, Gemeindever-
band 

- 1 1 - 
Führung unabhängige 
KESB inkl. Mandatszent-
rum 

Solidarhaftung subsidiär 
zum Verbandsvermögen 

Jahresbericht 

KLICK Fachstelle Sucht Region 
Luzern, Gemeindeverband 

- 0 0 - 
Beratung und Begleitung im 
Bereich legale Sucht 

Solidarhaftung subsidiär 
zum Verbandsvermögen 

Jahresbericht 

Zweckverband institutionelle Sozialhil-
fe und Gesundheitsfürsorge ZiSG, 
Luzern, Zweckverband 

- 0 0 - 
Institutionelle Sozialhilfe 
und Gesundheitsförderung 

Solidarhaftung subsidiär 
zum Verbandsvermögen 

Jahresbericht 

Verkehrsverbund VVL, Luzern, 
selbstständige Anstalt des öffentli-
chen Rechts 

- 0 0 - 
Organisation öffentlicher 
Verkehr Kanton Luzern 

Solidarhaftung subsidiär 
zum Verbandsvermögen 

Jahresbericht 

REAL Recycling Entsorgung Abwas-
ser Luzern, Emmenbrücke, Gemein-
deverband 

- 0 0 - 

Sammlung, Behandlung 
und Verwertung der Sied-
lungsabfälle und Deponie 
der Rückstände sowie 
weiterer Aufgaben der 
Abfallbewirtschaftung 

Solidarhaftung subsidiär 
zum Verbandsvermögen 

Jahresbericht 

LuzernPlus, Ebikon, Gemeindever-
band 

- 1 0 - 
Regionaler Entwicklungs-
träger der Gemeinden 

Solidarhaftung subsidiär 
zum Verbandsvermögen 

Jahresbericht 
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andere Positionen 

Verband Luzerner Gemeinden, Lu-
zern, Verein 

- 0 0 - 
Interessenvertretung, Wei-
terbildung 

Haftung auf Vereinsvermö-
gen und Höhe eines or-
dentlichen Jahresbeitrages 
beschränkt 

Jahresbericht 

ZSO Emme, Emmenbrücke, einfache 
Gesellschaft des öffentlichen Rechts 

- 0 0 - 

Die ZSO Emme erfüllt nach 
der Gesetzgebung für die 
Vertragsgemeinden die 
erforderlichen Zivilschutz-
ausgaben. 

Kostenverteiler gem. An-
hang II des Gemeindever-
trages über die Organisati-
on des Zivilschutzes ge-
mäss Budget 

Jahresbericht 

Raumdatenpool Kanton Luzern, 
Luzern, Verein 

- 0 0 - 

Der Raumdatenpool Luzern 
betreibt eine kostengünsti-
ge und effiziente Plattform 
für die Koordination, den 
Austausch und die Zugäng-
lichkeit raumbezogener 
Daten 

Haftung auf Vereinsvermö-
gen beschränkt 

Jahresbericht 

Spitex Rontal Plus, Ebikon, Verein - 1 1 - 
Ambulante Pflegeleistun-
gen mit Anspruch auf Rest-
finanzierung 

Haftung auf Vereinsvermö-
gen beschränkt 

Jahresbericht 

Luzerner Wanderwege, Luzern, 
Verein 

- 0 0 - 
Förderung des Wander-
weg-Netzes im Kanton 
Luzern 

Haftung auf Vereinsvermö-
gen beschränkt 

Jahresbericht 

Vernetzungsprojekt Adligenswil-
Udligenswil-Meierskappel, Adligens-
wil, Trägerschaft des öffentlichen 
Rechts 

- 0 0 - 
Erarbeitung und Begleitung 
eines Vernetzungsprojektes 
in den drei Gemeinden 

Beteiligung an den generel-
len Aufwänden zu einem 
Drittel. Kein Vermögen 
vorhanden. 

Jahresbericht 

Beteiligungen im Finanzvermögen             

Baugenossenschaft Udligenswil 2'761’000 
Anteil: 100’000 

Sitz: 0 
Anteil: 100’000 

Sitz: 0 
100‘000 

Bereitstellung von preis-
günstigem Wohnraum für 
die Bevölkerung 

Haftung auf Genossen-
schaftskapital beschränkt 

- 

Reg. Eiszentrum Luzern AG 4'842’500 
Anteil: 3’500 

Sitz: 0 
Anteil: 3’500 

Sitz: 0 
3‘500 

Benützung Eisfeld im Rah-
men des schulischen 
Sportunterrichts 

Haftung auf Aktienkapital 
beschränkt 

- 

Genossenschaft Kunsteisbahn Küss-
nacht 

919’500 
Anteil: 6’000 

Sitz: 0 
Anteil: 6’000 

Sitz: 0 
6‘000 

Benützung Eisfeld im Rah-
men des schulischen 
Sportunterrichts 

Haftung auf Genossen-
schaftskapital beschränkt 

- 

Bemerkungen:        

-        

-        
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Eigenkapitalnachweis 
 

    

Anfangs-  
bestand 

Einlagen / Ent-
nahmen EK vor 

Abschluss 

Jahresergebnis 
(Gewinn - / Verlust +) 

Verbuchung Jahres-
ergebnis / Umbu-

chungen EK 

Endbestand 

Eigenkapital       

        

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital  6'636'472   -4'423'196     2'213'275  

2900.60 Spezialfinanzierung Wasserversorgung  987'841   50'740     1'038'581  

2900.70 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung  5'053'135   -4'492'296     560'839  

2900.80 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft  595'496   18'360     613'855  

291 Fonds im Eigenkapital  392'549   5'202     397'751  

295 Aufwertungsreserve  2'632'926   -145'000     2'487'926  

298 Übriges Eigenkapital  -     -   -  

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag      

2990 Jahresergebnis  -    2'196'062   -2'196'062   -  
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 

(inkl. Neubewertungsreserve per 1.1.2019)  13'472'524  

  

 2'196'062   15'668'586  

       
       

Total Eigenkapital  23'134'471   -4'562'994   2'196'062   -   20'767'539  

       
+ Soll-Saldo      
- Haben-Saldo      
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Ergänztes Budget 
 

    

Budget  
festgesetzt 

Kreditüberträge 
aus Vorjahr 

Nachtrags-
kredite 

Kreditüberträge  
ins Folgejahr 

Budget  
ergänzt 

Investitionsrechnung       

        

1 Führung 0    0 

2 Bildung 140’000    140’000 

3 Freizeit 0    0 

4 Sicherheit 0    0 

5 Soziales 0    0 

6 Verkehr 34’000    34’000 

7 Versorgung 1’052’000 2'165’000   3'217’000 

8 Bau 3'562’000    3'562’000 

9 Finanzen 0    0 

       
       

Total Investitionsausgaben 4’788’000 2'165’000   6’953’000 

       
 
 
 
Auf ein ergänztes Budget der Erfolgsrechnung wird verzichtet, da keine Kreditüberträge und/oder Nachtragskredite bestehen. 
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Bericht über die finanziellen Zusicherungen 
 
Die nachstehenden Beträge stützen sich auf Verträge oder teilweise auf Zahlungen der Vergangenheit. Diese sind für die Zukunft nicht bindend. 

 

Bezeichnung 
in CHF 1‘000 

ER / IR 2022 2023 2024 Später Total 

Zugesicherte Gemeindebeiträge der Erfolgs-
rechnung (z.B. Vereinsbeiträge) 

ER 3’530 3’540 3’540 3’540 14’150 

Zugesicherte Gemeindebeiträge an Investitio-
nen (z.B. Güterstrassen) 

IR 24 25 25 25 99 

Zugesicherte Darlehen IR 0 0 0 0 0 

Vertragliche Verpflichtungen für den Erwerb von 
Sachanlagen (z.B. Hochbau, Strassenbau) 

IR 0 0 0 0 0 

Langfristige Miet- und Pachtverträge (Operating 
Leasing) 

ER 6 5 5 5 21 

Langfristige, sonstige vertragliche Verpflichtun-
gen (z.B. Beraterverträge, Lizenzen) 

ER 54 55 55 55 219 

Langfristige, sonstige vertragliche Verpflichtun-
gen (z.B. Beraterverträge, Lizenzen) 

IR 0 0 0 0 0 

Total finanzielle Zusicherungen  3’614 3’625 3’625 3’625 14’489 
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Bericht über die Eventualverpflichtungen 
 
Per 31. Dezember 2022 weist die Gemeinde Udligenswil keine Eventualverpflichtung gemäss 
§ 53 FHGG auf. 
 
 

Berechnung Zehnteleinheiten der Gemeindesteuern (Basis Sonderkredite) 
 
Gemäss Gemeindeordnung Art. 17 Abs. 2 gelten als Ertrag der Gemeindesteuern sämtliche direkten 
Steuern der natürlichen und juristischen Personen basierend auf dem letzten Rechnungsabschluss 
der Gemeinde Udligenswil (Sachgruppen 400 und 401). 
 
Total Ertrag der Gemeindesteuern 2022: CHF 9'228'643.65 (1.85 Einheiten) 
 
Eine Zehnteleinheit der Gemeindesteuern entspricht CHF 498'845.60 (= Basis Sonderkredite für  
Gemeindeversammlung) 
 
Drei Zehnteleinheiten der Gemeindesteuern entsprechen CHF 1'496'536.80 (= Basis Sonderkredite 
für Urnenabstimmung) 
 
 

 
 


